
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Asylberatung von Amnesty International am Montag, 15. Mai im Gesprächsladen am 
Dominikanerplatz 4 in Würzburg 
Neben der Asylsozialberatung und der Migrationsberatung der Wohlfahrtsverbände bietet 
auch Amnesty International Würzburg eine Beratung zum Asylverfahren an. Der nächste 
Termin ist am kommenden Montag, 15. Mai von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Gesprächsladen 
an der Augustinerkirche, Dominikanerplatz 4. Das Angebot ist offen für alle geflüchteten 
Menschen mit Beratungsbedarf. Nähere Informationen und Kontaktdaten finden Sie bei 
Interesse unter http://www.amnesty-wuerzburg-asyl.de/Main/Beratungsangebot.  
 
2. Tagesseminar "Hierarchiebewusstes Auftreten im interkulturellen Kontext" am 
Mittwoch, 17. Mai 2017 in Regensburg 
Unter dem Moto "Toleranz fördern - Kompetenzen stärken" bietet das Institut für 
Kooperationsmanagement (IKO) in Regensburg verschiedene Tagesseminare (siehe 
angehängtes PDF Flyer TIK 2017_aktuell) an. Die nächste Veranstaltung am Mittwoch, 17. 
Mai 2017 steht unter dem Moto "Respekt schenken und fordern - aber wie?" und soll den 
Teilnehmenden die Möglichkeit geben ihr eigenes Handeln unter dem Aspekt von 
hierarchiebewusstem Auftreten zu reflektieren.   

 
 

3. Infonachmittag "Wohnungssuche in Würzburg, Sozialwohnungen und 
Wohnungsvermittlung" am Freitag, 19. Mai 2017 im Rudolf-Alexander-Schröder-Haus 
in Würzburg 
Das evangelische Bildungszentrum, der ASB, der Paritätische und integrai.de veranstalten in 
Kooperation einen Infonachmittag zum Thema "Wohnungssuche in Würzburg, 
Sozialwohnungen und Wohnungsvermittlung" am Freitag, 19. Mai 2017 im Rudolf-
Alexander-Schröder-Haus, Wilhelm-Schwinn-Platz 3 in Würzburg. Vermittelt wird bei diesem 
Termin unter anderem, wie die Vormerkung für Sozialwohnungen funktioniert, wie man die 
Wohnungssuche begleiten kann und was Migranten übers "deutsche" Wohnen nicht wissen 
(können).  
Bei Interesse melden Sie sich gerne direkt per E-Mail unter hartmann@schroeder-haus.de 
oder telefonisch über 0931 321 750 an.  
 
4. Seminar "'Ich bin kein Rassist, aber...' - Ursachen und Konsequenzen der 
schleichenden Ausbreitung rechten Gedankenguts" von 31. Mai bis 02. Juni 2017 auf 
der Frankenwarte in Würzburg 
Unter dem Titel  "'Ich bin kein Rassist, aber...' - Ursachen und Konsequenzen der 
schleichenden Ausbreitung rechten Gedankenguts" veranstaltet die Akademie Frankenwarte 
vom 31. Mai bis 02. Juni ein Seminar zum Thema Rechtspopulismus. Die Veranstaltung 
richtet sich an alle, die sich über das Phänomen Rechtspopulismus und dessen Ausbreitung 
nicht nur in Deutschland, sondern auch anderen europäischen Ländern Gedanken machen. 
Die genauen Inhalte und weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie im angehängten 
PDF (170531_Frankenwarte_Seminar_Rassismus).  
Für alle, die ganz konkrete Ideen für den Umgang mit populistischen Äußerungen im 
eigenen Umfeld suchen noch einmal der Hinweis auf unseren Mini-Leitfaden 
"Stammtischparolen" den Sie unter http://www.caritas-
wuerzburg.org/ehrenamt/ehrenamtskoordination-fluechtlingshilfe-landkreis/downloads-und-
links als PDF herunterladen können.  
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 Zielsetzung der Fortbildung 


• Entwicklung bzw. Vertiefung einer interkulturellen 
Sensibilität für das eigene und andere Wahrnehmen, 
Denken, Fühlen und Handeln 


• Erwerb von Konzepten und Modellen zum Verstehen 
der eigenen und anderen  Kultur 


• Kennenlernen und Einüben von neuen kultursensiblen  
Handlungsstrategien  
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 Kosten und Anmeldung 
 


• 50,00 €    pro Tagesseminar  
 (ermäßigt 25,00 € mit Studentenausweis)   
Die Anmeldung erfolgt mit dem Anmeldebogen  
per Mail oder Fax. 
 


 Rechnungsstellung 
 


Die TeilnehmerInnen erhalten nach der 
Anmeldung eine Rechnung vom JMD der KJF. 
Der Betrag ist vor Beginn der Fortbildung zu 
überweisen. Die TeilnehmerInnen erhalten 
kostenlose Seminarunterlagen, Arbeitsmaterialien und 
eine Teilnahmebescheinigung. 
 


Gemeinschaftlich verantwortlich: 
Frau Eva Filipczak und Herr Uwe Jentzsch 
 


JMD der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e.V. 
jmd@kjf-regensburg.de, Telefon (09 41) 58 68 5-30  
und 
JMD der Jugendwerkstatt Regensburg e. V. 
jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de, Telefon (09 41) 5 85 53-0 


Veranstaltungsort 
 


 
 


 
Arnulfsplatz: Linie 1, 2, 4, 6, 11, 13, 17 
Bismarckplatz:   Linie 2, 11 A, 13, 17,  
Haidplatz: Linie A (Altstadtbus) 
Jugendmigrationsdienst der Jugendwerkstatt  
Regensburg e. V., Glockengasse 1, 93047 Regensburg 
jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de  
Tel.: (09 41) 5 85 53 – 0, Fax: (09 41) 5 85 53 - 55  


www.jmd.jugendwerkstatt-regensburg.de 
 


 ReferentInnenteam 
 


Alle Module werden vom Institut für 
Kooperationsmanagement(IKO) durchgeführt 
 
Leitung: Frau Dipl.-Psych. Heike Abt 
 
Weitere TrainerInnen: Frau Dipl.-Psych. Diana Hetzenecker, 
Herr Dr. Abbas Amin, Herr Dipl.-Psych. Ulrich Hößler,  
Frau Dipl.-Soz. Päd. (FH) Inga Ehrenberg u.a. 
 
 
Gefördert durch und in 
Kooperation mit 


 
 


In Kooperation mit:  
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 Zeitlicher Ablauf 
 
 


Unsere Fortbildung Toleranz fördern – Kompetenzen 
stärken ist ein Schritt zum Erwerb Interkultureller 
Kompetenz. Angeboten werden unterschiedliche 
eintägige Module: 
 


Modul für Einsteiger und Fortgeschrittene 
„Begegnung erfolgreich gestalten“ 
Erprobte Handlungsstrategien für die Integrationsarbeit 


• Grundlagen der internationalen 
Begegnungsforschung 


• Gelingensbedingungen für Integrationsarbeit 
• Begegnungsprojekte erfolgreich konzipieren und 


durchführen; Best practice Beispiel 
• Bearbeitung konkreter Projekte aus der Praxis 


Dienstag, 07.03.2017 
 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 
 


Modul für Einsteiger und Fortgeschrittene 
„Fremdfeindlichkeit – Eine Stärkungsgruppe 
für passende Argumentation gegen Fremd- 
feindlichkeit“ 


• Austausch über konkrete Erfahrungen und 
Anliegen der TeilnehmerInnen 


• Psychologische Grundlagen zum Thema 
• Handlungsstrategien zum Umgang mit 


Widerstand in der Gesellschaft & Nutzung von 
Medien 


Donnerstag, 09.03.2017    
 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 
 


Modul für Einsteiger und Fortgeschrittene 
„Basisseminar Interkulturelle Kompetenz“ 
(Schwerpunkt Asyl- und Flüchtlingsarbeit) 


• Grundlagen der interkulturellen Psychologie 
• Dynamik der interkulturellen Begegnung 
• Orientierung, Austausch sowie professionelle 


Handreichungen für Begegnungen zwischen 
Haupt-/Ehrenamtlichen und Asylsuchenden 


Donnerstag, 16.03.2017     
Montag, 09.10.2017 (Wiederholung) 


jeweils von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
 


 
Modul für Fortgeschrittene 
„Psychologie der Migration“ 


• Zwischen den Stühlen: Verstehen psychologischer 
Prozesse im Rahmen der Migration 


• Zwei Gruppen treffen sich: Chancen und Risiken 
Donnerstag, 06.04.2017 
 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 
 


Modul für Einsteiger und Fortgeschrittene 
„Arabischkurs“ 


• Erster Einblick ins Arabische (Sprache mit Schrift) 
• Arabisch als Sprech- und Denkwerkzeug 


kennenlernen 
• Nützliche Redewendungen 


Donnerstag, 11.05.2017 
Donnerstag, 09.11.2017 (Wiederholung) 
 jeweils von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 
 


Modul für Fortgeschrittene 
„Respekt schenken und fordern-aber wie?“ 
Hierarchiebewusstes Auftreten im interkulturellen 
Kontext 


• Zeichen von Respekt und Hierarchie in 
unterschiedlichen kulturellen Kontexten 


• Erweiterung des eigenen Handlungsspielraums im 
hierarchiebewussten Auftreten (verbal und 
nonverbal) 


• Rollenspiele 
Mittwoch, 17.05.2017    
 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 
 


Modul für Fortgeschrittene 
„Arabische Kultur für Einsteiger“ 


• Selbst- und Fremdbilder: Muslime, Araber, 
Deutsche 


• Geschichte des arabischen Kulturraums im 
Überblick 


Donnerstag, 18.05.2017 
Donnerstag, 16.11.2017  (Wiederholung) 
 jeweils von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 
 
 
 


 


Modul für Einsteiger und Fortgeschrittene 
Unterrichtsmethoden für 
kulturvielfältige Klassen – kultursensible 
Didaktik 


• Unterschiede im Lehren und Lernen weltweit 
• Betrachtung der deutschen Didaktik und 


Methodik 
• Ableitung von Handlungsideen für kulturvielfältige 


Klassen 
• Konzeption von Methoden für den Unterricht 


Montag, 10.07.2017    
 von   9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 
 


Modul für Einsteiger und Fortgeschrittene 
„Schau mich an, wenn ich mit Dir spreche!“ – 


Kultur und/ist Erziehung 
• Kulturelle Unterschiede in der Erziehung  
• Unterschiedliche Rollen der Kinder in den Familien 


Montag, 16.10.2017    
 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 


 
 


Modul für Einsteiger und Fortgeschrittene 
„Herr Doktor, mein Nabel ist verrutscht“ -  
Kultur und Gesundheit 


• Interkulturelle Herausforderungen im 
Gesundheitswesen (Pflege, Klinik, Praxis) 


• Unterschiede in der Betrachtung von Gesundheit 
und Krankheit 


Montag, 13.11.2017 
 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 


 
 


Modul für Fortgeschrittene 
„Wie Wasser und Tee - Neue Aspekte zum 
interreligiösen Kontakt“ 


• Religion als Orientierungssystem 
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 


Weltreligionen 
• Über Werte sprechen 


Montag, 18.12.2017    
 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
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Die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. lädt vom  


31. Mai bis 02. Juni 2017 


in die Akademie Frankenwarte Würzburg zum Se-


minar ein: 


W2201 


„Ich bin kein Rassist, aber…“  


- Ursachen und Konsequenzen der schleichen-


den Ausbreitung rechten Gedankenguts 


"Ich bin kein Rassist, aber…" Diesen Satzbeginn 
hört man derzeit immer öfter. Recht(sextrem)e Ein-
stellungen haben die Mitte der Gesellschaft erreicht 
und sind salonfähig geworden. Die zunehmenden 
Wahlerfolge rechtspopulistischer und rechtsextre-
mer Parteien belegen diese beunruhigende Tendenz 
schon seit einiger Zeit. Mittlerweile haben diese 
Entwicklungen auch Deutschland erreicht, wie der 
Erfolg von AfD und Pegida zeigen. Aber warum hat 
diese Entwicklung in Deutschland verzögert stattge-
funden? Bzw. warum hat sie überhaupt stattgefun-
den, galt Deutschland doch lange Zeit als vermeint-
lich "populismusresistent"? Und welche Folgen er-
wachsen hieraus für den Zusammenhalt der Gesell-
schaft? Wie lässt sich gegensteuern? 


Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC sowie Telefon mit 
Internetanschlussmöglichkeit. Empfang, Restaurant und ein 
Tagungsraum sind rollstuhlfreundlich erreichbar. Die Toiletten 
in Haus 1 sowie zwei Gästezimmer sind rollstuhlgerecht aus-
gestattet. Alle Gästezimmer sind Nichtraucher-Zimmer. 


Eine Voranreise am 30.05.2017 ist möglich. 
 
Würzburg, 07.11.2016 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


 
Amelie Scheder, Referentin 
 
(Anmeldeabschnitt (per Fax / Post) bitte abtrennen, umge-
hend zusenden an (gilt nicht für Online-Anmeldungen): 


W2201, Akademie Frankenwarte, Seminarsekretariat, 
Leutfresserweg 81-83,  97082 Würzburg 
 
--------------------------------------------------------------------------- 


O Am Seminar W2201 „Demokratie in Gefahr“  vom       
nehme ich teil. 


O ich möchte EZ  
O ich möchte DZ mit .................................................. 
O ich möchte vegetarisches Essen 
 
_____________________________________________________ 
(Name, Vorname)       
_____________________________________________________ 
      
_____________________________________________________ 
(Straße und Hausnummer)       
_____________________________________________________ 
(PLZ, Ort)                                             (Bundesland)       
_____________________________________________________ 
(E-Mail)       
_____________________________________________________ 
(Telefon, tagsüber)       
_____________________________________________________ 
(Beruf)                                                  (Geb.-Datum)       
 
Ich erkläre mich mit der Speicherung der Daten einverstanden 
sowie auch per E-Mail Informationen und Einladungen zu erhalten 
- Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen - 
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 


(Datum, Unterschrift) 


Anmeldehinweise und Teilnahmebedingungen 
 


Verbindliche Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich mit dem links angefügten Anmelde-
abschnitt an und überweisen Sie die Teilnahmepauschale bis 
spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn auf unser 
Konto bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg 
IBAN DE85 7905 0000 0000 0611 76, BIC BYLADEM1SWU 
mit Nennung Ihres Namens und der Veranstaltungsnummer 


W2201 auf dem Überweisungsbeleg. Ihre Anwesenheit ist 
während der gesamten Veranstaltungszeit Teilnahmevoraus-
setzung. 


Teilnahmepauschale: 
Die Teilnahmepauschale beträgt 120 €. Studierende und Schü-
ler/innen erhalten eine Ermäßigung von 50% auf diesen Betrag 
bei Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung (mit der An-
meldung bitte zusenden). Für Übernachtung im Zweibettzim-
mer und Verpflegung (ohne Getränke) in unserer Akademie 
entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Bei Übernachtung 
im Einzelzimmer beträgt die Teilnahmepauschale 160 €. Die 
TN-Pauschale ist unabhängig von der in Anspruch genomme-
nen Leistung. 
Stornierung: 
Ihre Stornierung muss schriftlich per Brief, Fax (0931 / 80464-


77) oder E-Mail (Margarete.Grzegorczyk@frankenwarte.de) 
erfolgen. Erfolgt Ihre Absage bis zu zwei Wochen vor Veran-
staltungsbeginn, entstehen Ihnen keine Kosten. Geht Ihre Ab-
sage später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein, 
berechnen wir eine Stornogebühr von 50% der Teilnahmepau-
schale. Um eine Stornogebühr zu vermeiden, besteht die Mög-
lichkeit, eine/n geeignete/n Ersatzteilnehmer/in zu benennen. 
Bei Fernbleiben ohne vorherige Abmeldung bzw. Abmeldung 
erst am Anreisetag wird die volle Teilnahmepauschale in 
Rechnung gestellt.  
Ausfall des Seminars: 
Bei zu geringer Teilnahmezahl oder in Fällen höherer Gewalt 
behalten wir uns die Absage des Seminars vor. Wir werden Sie 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt informieren und die Teilnah-
mepauschale zurückerstatten. 


Anreisehinweise 


erhalten Sie im Internet unter www.frankenwarte.de oder 
senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. 


Hinweise zum Datenschutz: 


Die Akademie Frankenwarte speichert die Daten der Teilnehmenden 
(Interessensgebiete, besuchte Veranstaltungen). Diese Daten werden 
ausschließlich zum Zweck der Durchführung und Evaluation der Veran-
staltungen für unsere Zuwendungsgeber sowie zur Information über 
Angebote der Akademie Frankenwarte und der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
mit der die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. eng kooperiert, ver-
wendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Einhaltung der ge-
setzlichen Datenschutzbestimmungen wird zugesichert. 
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Seminarteam Amelie Scheder, Akademie Fran-
kenwarte, Würzburg 


Tanja Wolf, wissenschaftliche Mitar-
beiterin, Universität Würzburg 


 Thomas Witzgall, Journalist, Re-
gensburg 


 Dr. Daniel B. Roth, Skandinavist 
und Historiker, Bonn 


  


 Mittwoch, 31.05.2017 
  
11.00 h Anreise  
  
11.00 – 12.30 h Begrüßung, Vorstellungsrunde, Ein-


führung in das Seminarprogramm,  
Erwartungen und Bezüge zum The-
ma 


 A. Scheder, T. Wolf 


  


12.30 h Mittagessen 


  


14.30 – 18.00 h „Ich bin kein Rassist, aber…“ 
 
Definition und Elemente von 
Rechtspopulismus 


 T. Wolf 


 
18.00 h Abendessen 


 Donnerstag, 01.06.2017 
  
ab 07.45 h Frühstück 
  
09.00 – 12.30 h Deutsche „Gefahr von rechts“?  


AfD & Pegida 


T. Witzgall 
  
12.30 h Mittagessen 


  


14.30 – 18.00 h Die Geister die man rief - 
(Hinter-) Gründe und Ursachen für 
Rechtspopulismus  


T. Wolf 
  


18.00 h Abendessen 
 
 
 
 


  


 Freitag, 02.06.2017 
  


Ab 07.45 h Frühstück 
 


09.00 – 11.00 h Rechte Bewegungen in Europa  
Bsp.: Griechenland und Frankreich 


T. Wolf 


 
11.00 – 13.00 h Rechtspopulistische Parteien in den 


nordischen Ländern 
 Dr. D. Roth 
  


13.00 h Mittagessen 


  


14.00 – 15.00h 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 – 15.30h 


Präsident Trump, Staatspräsidentin 
Le Pen, Kanzlerin Petry? 
 
Folgen rechtspopulistischer Bewe-
gungen für Deutschland,  Europa 
und die Welt  
 


T. Wolf, Dr. D. Roth 
 
Seminarzusammenfassung, Evalua-
tion und  Seminarkritik 


 A. Scheder, T. Wolf 


(Änderungen vorbehalten) 


 


Sie sind herzlich zum Seminar eingeladen! 


 


Zielgruppe dieses Seminars:  
Am Thema interessierte Bürgerinnen und Bürger. 


Lernziele:  
Die Teilnehmenden erhalten Einblick in den sich vollzie-
henden Rechtsruck in Deutschland und Europa und in 
die aktuellen Entwicklungen in der Rechten Szene. Be-
leuchtet wird vor allem der wachsende Zuspruch gegen-
über extremen rechten Parteien und Bewegungen. Ziel 
ist es, öffentlich geführte Debatten kritisch verfolgen zu 
können und die gesellschaftliche und politische Beteili-
gung zu verstärken. 


Zugänglichkeit: 
Das Seminar ist von der Akademie Frankenwarte allge-
mein für interessierte Bürgerinnen und Bürger offen, 
zusätzlich angeschrieben werden Personen in der Inte-
ressendatei der Akademie Frankenwarte. Darüber hin-
aus wird das Seminar öffentlich im Internet 
www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html 


ausgeschrieben. 


 
 


Wir laden Sie ein:  
 
Modernes Tagen mit historischem Flair 
 
Die Akademie Frankenwarte ist seit über 50 Jahren 
ein politischer Lern- und Begegnungsort für Bil-
dungsarbeit im Sinne der Sozialen Demokratie. 
Soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwor-
tung, Gleichberechtigung, internationale Solidarität 
und historische Aufarbeitung: für diese Schwer-
punkte des Bildungsprogramms steht die Gesell-
schaft für Politische Bildung e.V. als Träger der 
Akademie Frankenwarte. 
 
Wenn Sie Politik konkret mitgestalten, sich einmi-
schen und für Ihr Ehrenamt qualifizieren wollen, 
Kreativität für Veränderung nutzen möchten, dann 
sind unsere Seminare, Tagungen und Gesprächs-
foren das richtige Angebot für Sie. 
 
Alle unsere Angebote finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.frankenwarte.de 
 


 



http://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html
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- 2 - 
5. Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung von Kinderehen  
Der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholischer Frauen sehen zwar auch 
die Notwendigkeit, zu prüfen, wie der Schutz Minderjähriger verbessert werden könnte. 
Allerdings sprechen sie sich gleichzeitig dafür aus, die bestehenden rechtlichen Regelungen 
beizubehalten, da die diskutierte Heraufsetzung des Ehemündigkeitsalters aus ihrer Sicht 
nicht zielführend ist. Sie schlagen vor, das Kindeswohl als Leitprinzip für die Entscheidung 
heranzuziehen. Dies kann auch bedeuten, die Ehen in manchen Fällen anzuerkennen.  
Sie weisen weiter darauf hin, dass es sich bei den bekannt gewordenen Fällen um sehr 
unterschiedliche Konstellationen handelt und dass die Zahl der Kinderehen in den meisten 
Ländern erst im Zuge der bewaffneten Konflikte wieder gestiegen sei. Dies lässt die 
Vermutung zu, dass Kinderehen unter anderem auch deshalb geschlossen werden, um die 
Betroffenen während der Flucht als Verheiratete vor eventuellen Übergriffen zu schützen.  
Die ausführliche Begründung des Standpunktes finden Sie bei Interesse im angehängten 
PDF (Stellungnahme_DCV_SKF_Minderjaehrigenehen_2017-02-22) auf den ersten Seiten. 
Ab Seite drei folgt dann die sehr ausführliche Stellungnahme zu den einzelnen Aspekten des 
geplanten Gesetzesentwurfs.  

  
 
6. Veröffentlichung der europäischen Kommission zu den Fortschritten im Bereich der 
Migration  
Im angehängten PDF (2-years-on-migration_de) stellt die Europäische Kommission die 
Fortschritte und Herausforderungen im Themenfeld Migration aus europäischer Sicht dar. 
Auf wenigen Folien erhält man hier einen schnellen Überblick, über die Leitsätze und 
Annahmen die der europäischen Politik und dem europäischen Verwaltungshandeln in 
diesem Bereich zugrunde liegen.  

  
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges 
Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118    0931 38659 - 119 
Mobil 0172 7926928    01552 4306779 
Fax 0931 38659-199    0931 38659-199 
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org   www.caritas-wuerzburg.org  
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Stellungnahme zum Entwurf eines 


Gesetzes zur Bekämpfung von Kin-


derehen 


 


 


 


 


Überblick: 


 


Mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen“ soll die Minderjährigen-Ehe 


in Deutschland abgeschafft werden und auch ausländische Ehen nach Maßgabe des deut-


schen Rechts aufgehoben werden. Hintergrund ist, dass in Deutschland immer seltener Ehen 


vor Volljährigkeit geschlossen werden, sogenannte „Kinderehen“ aber durch die gestiegene 


Zahl von minderjährigen verheirateten Geflüchteten in den Fokus geraten sind. Ende Juli 2016 


waren im Ausländerzentralregister 1.475 ausländische Jugendliche als „verheiratet“ verzeich-


net, davon 361 unter 14 Jahren. Mit der Gesetzesänderung soll eine klare –auch internationale- 


politische Botschaft gegen Minderjährigen-Ehen verbunden sein. Der Titel des Gesetzes „zur 


Bekämpfung von Kinderehen“ ist nach Ansicht des Deutschen Caritasverbandes und des Sozi-


aldienstes Katholischer Frauen insoweit aber sachlich unzutreffend. Durch gesetzgeberische 


Maßnahmen in Deutschland werden Eheschließungen Minderjähriger im Ausland kaum „be-


kämpft“ werden können. Außerdem erscheint der Begriff des „Kampfes“ in diesem Kontext 


grundsätzlich nicht angemessen. Vielmehr handelt es sich um Maßnahmen zum Schutz und 


zur Sicherung des Wohls der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Diese Gesetzesintention 


sollte auch in dem Titel des Gesetzes zum Ausdruck kommen. 


 


Bei den bekannt gewordenen Fällen von verheirateten Migrant(inne)n, die als Minderjährige 


geheiratet haben, handelt es sich um sehr unterschiedliche Konstellationen. Z.T. sind minder-


jährige Mädchen mit volljährigen Partnern verheiratet; es gibt aber auch Fälle, in denen beide 


Ehepartner minderjährig sind. Einige sind schon so lange verheiratet, dass mittlerweile beide 


Ehepartner volljährig sind. Zu der Motivlage hinter der Verheiratung von Minderjährigen gibt es 


keine gesicherten Erkenntnisse. Auffällig ist jedoch, dass die größte Zahl aus Ländern stam-


men, die seit Jahren zu den Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen gehören, obwohl die Ver-


heiratung von Minderjährigen in diesen Ländern lange Zeit rückläufig war. Hier lässt sich be-
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obachten, dass mit Beginn der jeweiligen Kriege die Zahlen von Frühverheiratung wieder ge-


stiegen sind. Hauptgrund für den Anstieg scheinen daher die Unsicherheit und die prekäre La-


ge in den Herkunftsländern zu sein, verbunden mit der Hoffnung auf materielle Versorgung der 


Frauen bzw. Schutz vor sexueller Gewalt auf der gefährlichen Flucht. Dies führt zu den nun 


wieder vermehrt auftretenden Ehen von Kindern und Jugendlichen.  


 


Das Mindestalter für das Eingehen einer Ehe ist im Zeitverlauf und in den Weltregionen unter-


schiedlich hoch. Auch in Europa war und ist es nicht seit jeher an die Volljährigkeit beider Part-


ner geknüpft. In Spanien beispielsweise lag das Mindestalter noch bis 2015 bei 14 Jahren und 


liegt derzeit bei 16. Auch in Polen und Österreich liegt das Mindestalter „nur“ bei 16. Minderjäh-


rigen-Ehen stehen mithin nicht per se im Widerspruch zu europäischen Werten und sind auch 


keine spezifisch muslimische Tradition. Nach Feststellungen von „Save the Children“ sind unter 


den Ländern mit vielen verheirateten Minderjährigen zahlreiche Länder mit christlicher oder 


hinduistischer Mehrheitsbevölkerung. 


 


In der politischen Diskussion wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder auf Fälle von 


Zwangsverheiratung Bezug genommen. Beides ist aber strikt zu trennen. Ehen, die in Deutsch-


land unter Zwang zustande gekommen sind, egal ob von Volljährigen oder von Minderjährigen 


eingegangen, können nach § 1314 Abs. 2 Nr. 4 BGB aufgehoben werden. Ehen, die im Aus-


land unter Zwang zustande gekommen sind, verstoßen damit gegen das Grundrecht der Ent-


schließungsfreiheit nach Art. 2 GG bzw. beruhen auf dem Grundrecht der Eheschließungsfrei-


heit nach Art. 6 Abs. 1 GG in Deutschland und sind mit den hier geltenden Wertvorstellungen 


nicht vereinbar. Darüber hinaus wird das Erzwingen einer Ehe in vielen Herkunftsländern und in 


Deutschland, ebenso wie Menschenhandel, Verschleppung und Vergewaltigung, nach dem 


Strafgesetzbuch (§§ 232 ff StGB: Straftaten gegen die persönliche Freiheit) bestraft. Im Übri-


gen verweisen wir auf die Positionspapiere des Deutschen Caritasverbandes zur Zwangshei-


rat.1 Ein Anstieg der Fälle von Zwangsverheiratung wird momentan aber weder in den Interven-


tions- noch in den Beratungsstellen der Caritas verzeichnet, auch nicht bei Minderjährigen. 


 


In den Vormundschaftsvereinen der Caritas sind vereinzelt Fälle von Minderjährigen-Ehen auf-


getreten und dabei ist auch die besondere Problemlage für die Vormünder deutlich geworden. 


Ebenso sind in den Beratungsstellen vereinzelt minderjährig verheiratete Ehegatten als Ratsu-


chende aufgetaucht. Damit besteht auch aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes und des 


Sozialdienstes Katholischer Frauen Anlass zur Prüfung, wie der Schutz Minderjähriger verbes-


sert werden könnte. Die in der Diskussion geforderte Heraufsetzung des Ehemündigkeitsalters 


ist aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes und des Sozialdienstes Katholischer Frauen al-


lerdings nicht zielführend.  


 


Der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholischer Frauen sprechen sich deshalb 


dafür aus, die jetzige Regelung zur Ehemündigkeit im BGB beizubehalten. Ehen nach auslän-


                                                
1 https://www.caritas.de/fuerprofis/presse/stellungnahmen/06-15-2006-verhinderung-von-zwangsehen-
und-staerkung-des-opferschutzes?searchterm=zwangsehe; 
https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/fakten-statt-
vermutungen?searchterm=zwangsehe; https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/jugend-
informieren-ueber-zwangsverheirat?searchterm=zwangsehe 



https://www.caritas.de/fuerprofis/presse/stellungnahmen/06-15-2006-verhinderung-von-zwangsehen-und-staerkung-des-opferschutzes?searchterm=zwangsehe

https://www.caritas.de/fuerprofis/presse/stellungnahmen/06-15-2006-verhinderung-von-zwangsehen-und-staerkung-des-opferschutzes?searchterm=zwangsehe

https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/fakten-statt-vermutungen?searchterm=zwangsehe

https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/fakten-statt-vermutungen?searchterm=zwangsehe

https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/jugend-informieren-ueber-zwangsverheirat?searchterm=zwangsehe

https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/jugend-informieren-ueber-zwangsverheirat?searchterm=zwangsehe
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dischem Recht sollen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Dazu sollen die Kriterien der §§ 


1303ff BGB herangezogen werden und Art. 13 EGBGB entsprechend modifiziert werden; d.h.: 


 


 Eine Ehe nach ausländischem Recht wird im Inland als rechtswirksam anerkannt, wenn sie 


mit Eintritt der Volljährigkeit eingegangen oder bei Eheschließung als Minderjährige nach Ein-


tritt der Volljährigkeit durch die Eheleute bestätigt worden ist. 


 


 Im Übrigen prüft ein Familiengericht auf Antrag, ob eine Ehe, die abweichend vom Ehemün-


digkeitsalter nach deutschem Recht geschlossen wurde, anerkannt wird. 


 


 Ist einer der Ehegatten zwischen 16 und 18 Jahre und der andere volljährig, wird die Ehe 


anerkannt, wenn die Voraussetzungen nach § 1303 Abs. 2 BGB (Befreiungstatbestand) vorlie-


gen.  


 


 Sind beide Ehegatten minderjährig und haben das 16. Lebensjahr vollendet, gilt: die Ehe 


wird nur anerkannt, wenn besondere Gründe des Kindeswohls dafür sprechen. 


 


 Ist einer der Ehegatten zwischen 14 und 16 Jahre und der andere volljährig, wird die Ehe 


nur anerkannt, wenn besondere Gründe des Kindeswohls dafür sprechen.  


 


 Ist einer der Ehegatten oder beide unter 14 Jahren, ist die Ehe nicht anzuerkennen. 


 


 Die §§ 1313 ff BGB gelten entsprechend: die Folgen der Nicht-Anerkennung bestimmen sich 


nach § 1318 BGB. 


 


Im Einzelnen: 


 


I. Ehemündigkeit im deutschen Recht/Heiraten in Deutschland §§ 1303, 1314 BGB 


 


1) Rechtslage 


 


Das deutsche Recht schreibt für nach deutschem Recht geschlossene Ehen grundsätzlich ein 


Mindestheiratsalter von 18 Jahren vor (§ 1303 BGB). In Ausnahmefällen ist mit Vollendung des 


16. Lebensjahres eine Befreiung von diesem Alterserfordernis auf Antrag möglich, wenn der 


künftige Ehegatte volljährig ist und der gesetzliche Vertreter dieser Befreiung nicht mit triftigem 


Grund widerspricht (§ 1303 Abs. 2, 3 BGB). Das Familiengericht entscheidet über diesen An-


trag. Nach §§ 159ff FamFG muss das Gericht den Minderjährigen, den anderen Verlobten, die 


Eltern und das Jugendamt anhören. Die Entscheidung ist dann keine Ermessensentscheidung, 


sondern eine gebundene Entscheidung, deren Maßstab allein das Wohl des Minderjährigen 


ist2. Im Rahmen einer Gesamtbewertung wird das Kindeswohl insoweit konkretisiert und der 


Antrag abgelehnt, wenn im Einzelfall davon auszugehen ist, dass die Eheschließung das Wohl 


des Minderjährigen voraussichtlich beeinträchtigen wird.3 Entscheidend ist u.a., ob der minder-


jährige Verlobte die für eine Ehe erforderliche charakterliche Reife besitzt, die Tragweite seines 


                                                
2
 Palandt, § 1303, Rn 5 


3
 Palandt, § 1303, Rn. 5 
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Heiratsentschlusses erfasst und die mit der Ehe verbundenen Pflichten übernehmen kann und 


will. In Deutschland erfolgt so zwingend eine einzelfallbezogene Prüfung der Ehemündigkeit 


und es ist praktisch ausgeschlossen, dass ein Standesbeamter, der das Vorliegen eventueller 


Ehehindernisse prüfen muss, eine Trauung vollzieht, obgleich die nach § 1303 Abs. 2 BGB er-


forderliche gerichtliche Befreiung fehlt.4 Nach deutschem Recht entsprechen also Ehemündig-


keit, Volljährigkeit und Geschäftsfähigkeit einander – von der beschriebenen Ausnahme nach § 


1303 Abs. 2 BGB abgesehen - und gehören zu den sachlichen Voraussetzungen i.S.v. Art. 13 


EGBGB, die zur Beurteilung einer nach ausländischem Recht geschlossenen Ehe herangezo-


gen werden.5 


 


2) Änderungsvorschläge 


 


Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Minderjährigen-Ehen sieht vor, dass 


eine Ehe nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden darf. Für den Zeitraum zwi-


schen dem 16. und dem 18. Lebensjahr wird ausdrücklich geregelt, dass eine Ehe nicht wirk-


sam eingegangen werden kann. Für den Fall, dass ein Ehegatte im Zeitpunkt der Eheschlie-


ßung das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Ehe unter Verstoß gegen die inländische Ehe-


mündigkeitsbestimmung geschlossen worden ist, soll die Ehe im Regelfall aufgehoben werden. 


Dabei soll das gerichtliche Aufhebungsverfahren im Interesse des Kindeswohls stringenter 


ausgestaltet werden. 


 


3) Bewertung 


 


Die Frage der Ehemündigkeit betrifft das Grundrecht auf Eheschließungsfreiheit aus Art. 6 Abs. 


1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG und es muss abgewogen werden, ob eine gesetzliche Festschreibung 


der Ehemündigkeit auf 18 Jahre den Schutzbereich der Norm verletzt bzw. ob ein solcher Ein-


griff gerechtfertigt ist. Art. 6 Abs. 1 GG ist eine wertentscheidende Grundsatznorm und beinhal-


tet eine Institutsgarantie von Ehe und Familie. Dabei ist das umfassende, an den Staat gerich-


tete Schutzgebot des Art. 6 Abs. 1 GG weder durch Gesetzesvorbehalt noch auf andere Weise 


beschränkt, kann aber aus Gründen der Einheit der Verfassung aus anderen verfassungsrecht-


lichen Wertentscheidungen Begrenzungen erfahren. Hier muss zwischen dem Autonomiebe-


dürfnis der Minderjährigen, bereits vor Volljährigkeit heiraten zu können, und dem generalprä-


ventiven Schutz von Minderjährigen abgewogen werden. Mit einer Festlegung der Ehefähig-


keitsvoraussetzung und der Ehemündigkeit auf 18 Jahre trifft der Gesetzgeber eine Typisierung 


und legt eine Altersgrenze pauschal fest, vor deren Erreichung die Unfähigkeit des minderjähri-


gen Partners angenommen wird, die weitreichende Konsequenz der Eheschließung ganz zu 


überblicken. Dies ist bisher als verfassungsrechtlich unbedenklich gesehen worden.  


 


Allerdings gibt es bisher auch die Möglichkeit, eine Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit 


zu erreichen (§ 1303 Abs. 2 BGB). Diese Bestimmung sichert Jugendlichen im Alter von 16-17 


Jahren die Möglichkeit der Einzelfallprüfung gemäß den verfassungsrechtlichen Vorgaben hin-


sichtlich der Willensfreiheit und der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts. Diese Möglichkeit 


fällt bei einer kategorischen Festlegung auf 18 Jahre weg. Minderjährige im Alter zwischen 16 


                                                
4
 Antomo in NJW 49/2016, S. 3558 


5
 Palandt, § 1303, Rn. 2 
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und 18 Jahren werden in der Freiheit ihres Willensentschlusses zur Eingehung einer Ehe be-


schränkt. Dem wird in der Diskussion oft entgegen gehalten, dass mit einer starren Festlegung 


auf 18 Jahre Minderjährige weniger zu beeinflussen wären, weil eine Befreiung gerade nicht er-


reicht werden kann. Sie könnten nicht zum Eingehen einer Ehe unter Druck gesetzt und mani-


puliert werden, womit der gesetzliche Auftrag zum Minderjährigenschutz wahrgenommen wer-


de. Eine Auflösung des dualistischen Verhältnisses von Selbstbestimmungsrecht und Schutz-


auftrag ist nach Ansicht des Deutschen Caritasverbandes und des Sozialdienstes Katholischer 


Frauen aber nur durch eine Einzelfallprüfung möglich, wie sie die derzeitige Gesetzgebung mit 


dem Befreiungstatbestand vorsieht.  


 


Nur mit Hilfe einer solchen gesetzlich vorgeschriebenen Einzelfallprüfung wird man auch der 


UN-Kinderrechtskonvention gerecht werden können. Diese sichert in Art. 12 Abs. 1 einerseits 


„dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in 


allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern“, und anderseits muss die Kin-


desmeinung angemessen und entsprechend dem Alter des Kindes und seiner Reife in allen 


Entscheidungen von der Verwaltung und den Gerichten berücksichtigt werden. So nehmen mit 


zunehmendem Alter die Rechte, Pflichten und Ansprüche der Jugendlichen zu und bereiten sie 


auf das Erwachsensein vor. Heranwachsende werden fließend an ihre Rechtswahrnehmung 


herangeführt. Es ist nicht erkennbar, weshalb im Hinblick auf die Ehemündigkeit der minderjäh-


rige Verlobte im Einzelfall nicht in der Lage sein sollte, das Wesen der Ehe zu begreifen und in-


soweit eine freie Willensentscheidung zu treffen. In jedem Einzelfall sollte daher die Entschei-


dung der Heranwachsenden im Alter zwischen 16 und 18 Jahren von Amts wegen vor dem 


Hintergrund der Grundsätze der Selbstbestimmung nach Verfassungsrecht und UN-KRK ge-


prüft werden und unter Berücksichtigung des Kindeswohls, der vorhandenen Einsichtsfähigkeit 


in das Wesen der Ehe und der Freiheit des Willensentschlusses zur Eingehung der Ehe abge-


wogen werden.  


 


Der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholischer Frauen sprechen sich deshalb 


für eine Festschreibung des Ehemündigkeitsalters auf 18 Jahre aus, bei der es bei Beibehal-


tung der jetzigen gesetzlichen Regelung ab 16 Jahren eine Befreiungsmöglichkeit gibt. Der 


Schutz von Minderjährigen kann unser Erachtens nach umfassend gewährleistet werden, wenn 


auf Antrag im Alter von 16 bis 18 Jahren in jedem Einzelfall eine familiengerichtliche Abwägung 


hinsichtlich der Ehemündigkeit erfolgt, in der das Wohl des Minderjährigen als Leitmotiv für die 


Entscheidung maßgeblich berücksichtigt wird. Unterstützungsbedarfe minderjähriger Verheira-


teter können sehr unterschiedlich sein und sollten im Einzelfall ebenfalls in dem gerichtlichen 


Verfahren geprüft werden. Das Jugendamt ist dazu zu hören.  


 


II. Eheaufhebung §§ 1314, 1315 BGB 


 


1) Rechtslage 


 


Wird eine Ehe unter Verstoß gegen die Ehemündigkeitsbestimmung geschlossen, kann die 


Ehe gem. §§ 13,13,1314 BGB aufgehoben werden. Gem. 1315 BGB kann eine gegen § 1303 


verstoßende Ehe nachträglich gerichtlich gebilligt werden, wenn die Voraussetzungen von § 
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1303 Abs. 2 BGB vorliegen oder die Eheleute nach Erreichen der Volljährigkeit die Ehe bestäti-


gen (§ 1315 Abs. 1 Nr. 1 BGB). 


 


2) Änderungsvorschlag 


 


Der Entwurf sieht wie bisher vor, dass eine Aufhebung ausgeschlossen ist, wenn der Ehegatte, 


nachdem er volljährig geworden ist, klar zu erkennen gegeben hat, dass er die Ehe fortsetzen 


will. Darüber hinaus ist eine Härteklausel aufgenommen worden, wonach das Familiengericht in 


gravierenden Einzelfällen zur Wahrung des Kindeswohls von der Aufhebung der Ehe absehen 


kann. Solche Härtefälle sollen z.B. schwere Erkrankungen oder eine Suizidgefährdung des 


Minderjährigen sein.  


 


3) Bewertung 


 


Diese Ausnahmeregelung führt zu einer Engführung und berücksichtigt unser Erachtens zu 


wenig die UN-KRK. Im Mittelpunkt der Entscheidung muss der Schutzgedanke stehen, Kinder 


und Jugendliche vor den Folgen von Erklärungen zu schützen, deren Tragweite sie nicht ab-


schätzen können. Im Aufhebungsverfahren muss der Wille der betroffenen Ehegatten deshalb 


entsprechend ihrer Entwicklung bei der Entscheidung, die ihr Leben betrifft, Berücksichtigung 


finden und mit dem Kindeswohl abgewogen werden.  


 


III. Antragsberechtigung § 1316 BGB 


 


1) Rechtslage 


 


Nach jetziger Rechtslage ist das behördliche Ermessen bei Verstößen gegen die Ehemündig-


keit nicht gebunden. 


 


2) Änderungsvorschlag 


 


Der Vorschlag sieht vor, dass die Behörden in Fällen, in denen die Ehe unter Verstoß gegen 


das Ehemündigkeitserfordernis geschlossen worden ist, keinen Entscheidungsspielraum mehr 


haben. Die zuständige Behörde muss den Antrag auf Aufhebung der Ehe stellen. Die Zustän-


digkeit der Behörde wird von den Ländern ganz unterschiedlich geregelt.  


 
3) Bewertung 


 


Der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholischer Frauen begrüßen diese Kon-


kretisierung des behördlichen Ermessens und regt an, dass für die Verfahren zur Anerkennung 


von Ehen, die von Minderjährigen im In- oder Ausland geschlossen wurden, die Jugendämter 


als die Behörden, die am besten mit dem Kindeswohl und Minderjährigen-Schutz vertraut sind, 


mit dem Verfahren betraut werden. Die Länderverordnungen sind entsprechend anzupassen. 


Des Weiteren ist in den Rechtsverordnungen der Länder klarzustellen, dass der Schutzauftrag 


des Jugendamtes auch für verheiratete Flüchtlingskinder gilt. Jugendamt und Familiengericht 
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haben minderjährigen, verheirateten Flüchtlingen unabhängig von der Frage der Wirksamkeit 


der Ehe Schutz zu gewähren und Jugendhilfemaßnahmen zu ergreifen.  


 


IV. Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Ehe Art. 13 EGBGB 


 


1) Rechtslage 


 


Der Gesetzentwurf möchte darüber hinaus zur Wahrung des Kindeswohls klare Regelungen für 


den Umgang der deutschen Rechtsordnung mit Ehen minderjähriger ausländischer Staatsan-


gehöriger schaffen. Er nimmt dazu bestehende Ehen in den Blick, die im Ausland wirksam ge-


schlossen worden sind. Dabei geht es um die Frage, ob ein im Ausland vorgenommener 


Rechtsakt auch im Inland Wirkung erzielt und z.B. für die Unterbringung Geflüchteter oder bei 


der Frage des Familiennachzuges zu berücksichtigen ist. Grundsätzlich bedarf eine im Ausland 


geschlossene Ehe keiner „Anerkennung“, aber ihre Wirksamkeit wird inzident im Rahmen einer 


anderen Rechtsfrage geprüft. Dabei wird auf das Internationale Privatrecht zurückgegriffen, das 


Teil des deutschen Rechts ist und darüber entscheidet, welches materielle Privatrecht inländi-


sche Behörden und Gerichte auf einen Sachverhalt mit Auslandsberührung anwenden müssen. 


Für den Bereich der Eheschließung regelt Art. 11 EGBGB die formelle Wirksamkeit der Ehe-


schließung als Rechtsgeschäft zwischen den Ehegatten. Die Kollisionsnorm Art. 13 Abs. 1 EG-


BGB benennt darüber hinaus die materiellen Gültigkeitsvoraussetzungen einer Eheschließung 


einschließlich der Folgen ihres Fehlens und verweist für jeden Verlobten auf das Recht des 


Staates, dem er unmittelbar vor der Eheschließung angehört.  


 


Liegt nach dem jeweils anzuwendenden ausländischen Recht eine materielle Voraussetzung 


zur wirksamen Eheschließung nicht vor, ist z.B. die Regelung zur Ehemündigkeit nach auslän-


dischen Recht nicht eingehalten worden, kann nach Art. 13 Abs. 2 EGBGB insoweit deutsches 


Recht angewendet und ein nach ausländischem Recht bestehendes Ehehindernis behoben 


werden.  


 


Ist die Ehe jedoch nach ausländischem Recht wirksam eingegangen worden, gibt es darüber 


hinaus noch die Schranke des Art. 6 EGBGB: eine Rechtsnorm eines ausländischen Staates ist 


bei einem Verstoß gegen den sog. „ordre public“ in Deutschland nicht anwendbar. Ein solcher 


Verstoß liegt vor, wenn die Anwendung ausländischen Rechts in dem konkreten Fall mit we-


sentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts- und Wertesystems offensichtlich unvereinbar 


ist - es also zu einem untragbaren Ergebnis in Deutschland käme6. Die Entscheidung darüber 


obliegt den Familiengerichten auf Antrag eines der Ehegatten bzw. bei Minderjährigkeit auf An-


trag des gesetzlichen Vertreters. Die Prüfung eines Verstoßes gegen den „ordre public“ und die 


damit in Deutschland geschützte öffentliche Ordnung erfolgt im gerichtlichen Verfahren jedoch 


sehr zurückhaltend. 


 


a) Minderjährigen-Ehe 


Liegt nach ausländischem Recht eine wirksame Minderjährigen-Ehe vor, kommt es nach Art. 6 


EGBGB darauf an, ob die Anwendung der ausländischen Norm zu einem Ergebnis führt, das 


mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Diese Fra-
                                                
6
 Palandt Rn. 9 zu Art. 6 EGBGB 
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ge ist gerichtlich bislang nicht einheitlich entschieden worden. Bisher hat man sich im jeweiligen 


Einzelfall am sozio-kulturellen Umfeld, dem Alter der Betroffenen und dem anzuwendenden 


ausländischen Recht orientiert. 


 


b) Wirkung eines Verstoßes gegen den „ordre public“ 


Wird ein Verstoß bejaht, dann wird gerichtlich festgestellt, dass die Anwendung einer Rechts-


norm eines ausländischen Staates zum Schutz der inländischen öffentlichen Ordnung nicht er-


folgen kann, weil sie mit wesentlichen Grundsätzen deutschen Rechts nicht vereinbar ist. D.h. 


die Eheschließung der Minderjährigen ist zwar nach ausländischem Recht gültig, verstößt aber 


offensichtlich gegen deutsches Recht und die in ihm liegenden Werte, weil in Deutschland 


Ehen mit Ausnahmegenehmigung nur ab 16 Jahren geschlossen werden dürfen. Durch die 


Vorbehaltsklausel des Art. 6 EGBGB wird eine ausländische Norm im Einzelfall von der An-


wendung im Inland ausgeschlossen.  


 


Es ist umstritten, ob durch den Ausschluss der ausländischen Norm eine regelungsbedürftige 


Lücke entsteht. Die Rechtsprechung ist dazu unterschiedlich. Von einigen Gerichten wird dies 


bejaht und dann das inländische Recht herangezogen7 und geprüft, ob die Ehe z.B. anfechtbar 


oder aufhebbar nach dem Heimatrecht oder nach § 1314 Abs. 1 BGB ist (so OLG Bamberg Az 


2 UF 58/16). Andere Gerichte kommen zu einem Schluss, der in der Systematik des Internatio-


nalen Privatrechts verankert ist: der „ordre public“ greift dann, wenn das Ergebnis der Anwen-


dung einer ausländischen Norm zu einem unerträglichen Ergebnis führt – also die Ehe als Er-


gebnis selbst untragbar ist. Liegt also ein Verstoß gegen den „ordre public“ vor, ist nach dieser 


Meinung die Ehe in Deutschland als nicht geschlossen zu betrachten und die an eine Ehe an-


knüpfenden Rechtsfolgen kommen nicht zur Anwendung. Hierzu gibt es aber bislang noch kei-


ne höchstrichterliche Rechtsprechung. 


 


2) Änderungsvorschläge  


 


Der Gesetzentwurf sieht nun vor, dass eine nach ausländischem Recht wirksam geschlossene 


Ehe nach deutschem Recht differenziert zu betrachten ist. Sie ist unwirksam und damit eine 


„Nichtehe“, wenn der Eheschließende im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr noch 


nicht vollendet hat. Ehen, die im Alter von 16 bis 18 Jahren nach ausländischem Recht wirksam 


geschlossen worden sind, sollen nach Maßstab des deutschen Rechts aufhebbar sein. Die 


Durchführung des Aufhebungsverfahrens soll dabei unabhängig von der Zustimmung der Eltern 


sein. Die zuständige Behörde hat das Aufhebungsverfahren einzuleiten. Eine nach ausländi-


schem Recht unwirksame Ehe bedarf keiner Aufhebung. 


 


3) Bewertung 


 


Der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholischer Frauen begrüßen die Rege-


lung mit entsprechender Altersdifferenzierung. Ehen, die nach ausländischem Recht wirksam 


geschlossen worden sind, sollen mit Blick auf die Ehemündigkeit nach den Grundsätzen des 


deutschen Rechts und insbesondere den Kinderrechten beurteilt werden. Die Rechtsfolgen ei-
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ner nach deutschem Recht dann unwirksamen, aber nach ausländischem Recht wirksamen 


Ehe sollen sich aber insgesamt aus § 1318 BGB nach den Folgen der Aufhebung ergeben.  


 


3.1. „Nichtehen“ 


 


Obwohl die Ehe von Minderjährigen, die im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr 


nicht vollendet haben, nach ausländischem Recht wirksam ist, soll sie nach vorliegendem Ge-


setzentwurf in Deutschland eine „Nichtehe“ sein, d.h. die Ehegatten werden so behandelt, als 


wären sie nie verheiratet gewesen. Mit dieser Entscheidung setzt sich der Gesetzgeber über 


einen rechtsstaatlich legitimierten Hoheitsakt einer anderen staatlichen Rechtsordnung hinweg 


und erklärt diesen als „nichtig“, weil er dem deutschen Recht nicht entspricht. Es mag dahinge-


stellt bleiben, ob man dies als respektvollen Umgang zwischen den Staaten wertet bzw. ob die-


se Rechtssetzung der Völkerverständigung letztlich dienlich ist. In jedem Fall hat eine Ehe, die 


von Anfang an als nicht bestehend behandelt wird (Wirkung ex tunc), auch zahlreiche negative 


Folgen. Die Betroffenen werden so behandelt, als hätte von Anfang an keine eheliche Lebens-


gemeinschaft bestanden. Die vermeintlichen Ehegatten haben keine gegenseitigen Unterhalts-


ansprüche, auch wenn sie weiterhin in einer Lebensgemeinschaft leben wollen. Es entstehen 


keine eherechtlichen Renten-, Erb- und Unterhaltsansprüche der minderjährig Verheirateten 


und ihrer Kinder. Der deutsche Gesetzgeber hat deshalb 1998 eine Nichtigkeit der Ehe mit gu-


ten Gründen abgeschafft und sich dafür ausgesprochen, dass eine von den Partnern gelebte 


Ehe grundsätzlich auch dann als wirksam betrachtet werden soll, wenn bei ihrer Eingehung ein 


Mangel vorlag8. Diese Entscheidung wird mit der tatsächlich gelebten Lebens- und Verantwor-


tungsgemeinschaft begründet, die von den vermeintlichen Ehegatten in Unkenntnis der Nich-


tigkeit eingegangen und mit Leben erfüllt wird. Dieser Gedanke findet sich letztendlich auch im 


deutschen Grundprinzip des ehelichen Unterhaltsrechtes wieder. Die Ehegatten sind einander 


im Zeitraum der Ehe unterhaltspflichtig. Diese Unterhaltspflicht wirkt auch nach für den Fall, 


dass die eheliche Lebensgemeinschaft aufgelöst wird.  


 


Darüber hinaus werden verheiratete Ehegatten in vielen Lebensbezügen zusammen betrachtet. 


Im Sozialversicherungsrecht werden sie z.B. in der Krankenversicherung begünstigt durch die 


beitragsfreie Mitversicherung des Ehegatten (Familienversicherung) oder in der gesetzlichen 


Rentenversicherung durch den Anspruch auf Hinterbliebenenrente. Steuerrechtlich besteht für 


Ehepartner die Möglichkeit der Zusammenveranlagung. Diese Vergünstigungen fallen im Fall 


einer nichtigen Ehe weg. Sollte bereits entsprechend geleistet worden sein, z.B. eine Familien-


versicherung in Anspruch genommen worden sein, kann ein Rückforderungsanspruch gem. § 


812 BGB geltend gemacht werden. 


 
Kinder aus nichtigen Ehen werden als nichteheliche Kinder betrachtet. Nach deutschem Recht 


sind sie ehelichen Kindern gleichgestellt, in Fragen des Namens oder des Erbrechts kommt es 


durch die Anwendung des Heimatrechts aber ggf. zu Problemen. Für ihre Unterhaltsansprüche 


gegenüber dem Vater muss ggf. erst die Vaterschaft in einem gerichtlichen Verfahren geklärt 


werden. Je nach Herkunftskultur können die neue Regelung des Art. 13 EGBGB im Hinblick auf 


die Unwirksamkeit der Ehe und die daraus resultierende Nicht-Ehelichkeit der Kinder zu einer 


Stigmatisierung und zu sozialer Ausgrenzung in der Herkunftsgesellschaft führen. Die Maßstä-
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be der deutschen Gesellschaft können insoweit nicht herangezogen werden bzw. ihre „Verord-


nung“ kann am Ende alle Bemühungen um Integration erschweren. Dies entspricht nicht dem 


Interesse des Kindeswohls. Eine „Nichtehe“ ist deshalb in jedem Fall abzulehnen.  


 


3.2. Aufhebung 


 


aa) Ehen nach Vollendung des 16. und vor dem 18. Lebensjahr 


Für die Frage der Aufhebung einer im Ausland wirksam geschlossenen Ehe muss im deut-


schen Rechtssystem eine Güterabwägung zwischen Art. 6 Abs. 1 GG (Recht auf Ehe) und Art. 


6 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 3 UN-KRK (Kindeswohl) erfolgen. Minderjährige sind umfassend vor 


den Folgen von Erklärungen zu schützen, deren Tragweite sie nicht abschätzen können. Dabei 


ist zu beachten, dass Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Beteiligung und Mitbestimmung 


freiheitliche, demokratische Grundprinzipen sind, die Heranwachsende mit zunehmendem Alter 


in stärkerem Umfang selber wahrnehmen können. Dies entspricht auch der UN-


Kinderrechtskonvention, mit deren Ratifizierung Deutschland Kindern, die fähig sind, sich eine 


eigene Meinung zu bilden, das Recht zuspricht, diese in allen sie berührenden Angelegenhei-


ten frei zu äußern. Die Kinderrechte müssen daher im Besonderen Berücksichtigung finden und 


auch gegenüber dem eigentlich anzuwendenden ausländischen Recht abgewogen werden. 


Dabei müssen Differenzierungen entsprechend dem Alter vorgenommen werden. Bei Ent-


scheidungen, wie z.B. hinsichtlich der Rechtswirksamkeit seiner Ehe, ist der Wille des Heran-


wachsenden entsprechend seinem Alter und seiner Reife zu berücksichtigen. Minderjährige 


Ehepartner sind somit nicht als Objekt von Entscheidungen zu betrachten, sondern müssen als 


autonome Subjekte angemessen entsprechend ihrer Entwicklung bei Entscheidungen, die ihr 


Leben betreffen, beteiligt werden. Diese Abwägung sollte bereits nach jetziger Rechtslage im 


Rahmen des ordre public-Vorbehalts vorgenommen werden. Zur besseren Klarstellung begrü-


ßen der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholischer Frauen, dass dieser Prü-


fungsmaßstab ins EGBGB aufgenommen und Art. 13 EGBGB als Kollisionsnorm mit einer ex-


klusiven Regelung ausgestattet wird, um Kinder und Heranwachsende besonders zu schützen. 


 


Für eine nach ausländischem Recht geschlossene Ehe in einem Alter von 16 Jahren und mehr 


müssen die gleichen Maßstäbe wie im Inland gelten. D.h. bei Minderjährigen zwischen dem 16. 


und dem 18. Lebensjahr plädieren der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholi-


scher Frauen dafür, dass die Ehe anerkannt wird, wenn die Voraussetzungen des jetzigen Be-


freiungstatbestandes nach § 1303 Abs. 2 BGB vorliegen bzw. wenn das Festhalten an der Ehe 


dem Kindeswohl entspricht. Bei dieser Entscheidung muss das Kindeswohl als Leitprinzip für 


die Entscheidung herangezogen werden und im Einzelfall geprüft werden, ob der/die betroffene 


Minderjährige die Fähigkeit besitzt, die Entscheidung selbstständig und frei zu treffen und ihre 


Konsequenzen auch entsprechend zu erkennen. Wenn das der Fall ist, soll die Ehe auch in 


Deutschland als wirksam geschlossen gelten. Kommt man im Rahmen der Prüfung zu der Er-


gebnis, dass der/die Minderjährige die Tragweite seiner Entscheidung nicht erkennen kann und 


deshalb nicht von einer freiwilligen Entscheidung auszugehen ist, soll die Ehe im Interesse des 


Kindeswohls nicht als wirksam anerkannt werden. Die Rechtsfolgen sollen sich nach §1318 


BGB bestimmen. 
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bb) Eheschließung zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr 


Anders als der Gesetzentwurf, der eine Ehe, die zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr ge-


schlossen wird, als „Nichtehe“ behandeln will, halten der Deutsche Caritasverband und der So-


zialdienst Katholischer Frauen an der Aufhebung der Ehe nach bisheriger Rechtslage fest. Vor 


Vollendung des 16. Lebensjahrs können Ehen nach deutschem Recht nicht wirksam geschlos-


sen werden. Der Tatbestand des bisherigen § 1303 Abs. 2 BGB, der eine Befreiung von dem 


notwendigen Ehemündigkeitsalter zulässt, ist für diesen Zeitraum vom 14. bis 16. Lebensjahr 


nicht anwendbar. Im Einzelfall können Gründe des Kindeswohls aber durchaus für eine Aner-


kennung der Ehen von unter 16-Jährigen sprechen. Kriterien können u.a. das sozio-kulturelle 


Umfeld, die Dauer des ehelichen Zusammenlebens und der geäußerte Wille des/der minderjäh-


rigen Verheirateten sein. Dem Schutz des minderjährigen Ehegatten ist in einem solchen Fall 


im Rahmen des gerichtlichen Anerkennungsverfahrens besonders Rechnung zu tragen. Anders 


als bei älteren Ehegatten müssen unser Erachtens nach aber besondere Gründe des Kindes-


wohls für eine Anerkennung der Ehe sprechen. 


 


cc) Eheschließung unter 14 Jahren 


Aspekte wie die Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung und der Schutz vor gesundheitli-


chen Gefahren fallen umso stärker ins Gewicht, je jünger der/die Betroffene ist. Ehen von unter 


14-Jährigen sind deshalb generell nicht anzuerkennen. Dafür spricht auch, dass die Altersgren-


ze im Strafgesetzbuch beim Tatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern auf 14 Jahre 


festgelegt ist. Bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sollen Kinder vor vorzeitigen sexuellen 


Erlebnissen geschützt werden, um ihre ungestörte geschlechtliche Entwicklung zu gewährleis-


ten.9 Würde gleichzeitig eine Ehe von unter 14-Jährigen zugelassen, würde dies dem Wer-


tungsrahmen des Strafgesetzbuchs zuwiderlaufen und einen Verstoß gegen die öffentliche 


Ordnung nach sich ziehen.  


 


dd) Nicht-Anerkennung der von Minderjährigen geschlossenen Ehe 


Wird eine Ehe aus Gründen des Kindeswohls nicht anerkannt und aufgehoben, sollen sich die 


Rechtsfolgen gemäß § 1318 BGB nach den Vorschriften über die Scheidung ergeben. 


 


4) Vorschlag des Deutschen Caritasverbandes 


 


Um Rechtsklarheit zu schaffen, schlägt der Deutsche Caritasverband vor, Art. 13 Abs. 1 EG-


BGB wie folgt neu zu fassen: 


 


Art. 13 Abs. 1 EGBGB neu Eheschließung 


 


(1) 1Die Voraussetzungen der Eheschließung unterliegen für jeden Verlobten dem Recht des 


Staates, dem er angehört.  


 


Neu: 
2Eine Ehe wird im Inland als rechtswirksam anerkannt, wenn sie mit Eintritt der Volljährigkeit 


eingegangen oder bei Eheschließung als Minderjährige nach Eintritt der Volljährigkeit durch die 


Eheleute bestätigt worden ist. 
                                                
9
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3Im Übrigen prüft ein Familiengericht auf Antrag, ob eine Ehe, die abweichend vom Ehemün-


digkeitsalter nach deutschem Recht geschlossen wurde, anerkannt wird. 


 


 4Eine Ehe, bei der einer der Ehegatten bei der Eheschließung minderjährig ist und das 16. Le-


bensjahr vollendet hat und der andere Ehegatte volljährig ist, wird anerkannt, wenn die Voraus-


setzungen nach § 1303 Abs. 2 BGB vorliegen.  


 


 5Sind beide Ehegatten bei der Eheschließung minderjährig und haben das 16. Lebensjahr voll-


endet, wird die Ehe nur anerkannt, wenn besondere Gründe des Kindeswohls dafür sprechen. 


 
6Hat einer der Ehegatten das 14. Lebensjahr vollendet, nicht aber das 16. Lebensjahr, wird die 


Ehe nur anerkannt, wenn der andere Ehepartner volljährig ist und besondere Gründe des Kin-


deswohls dafür sprechen.  


 
7Ehen, bei denen ein Ehegatte bei der Eheschließung das 14. Lebensjahr nicht vollendet hat, 


sind nicht anzuerkennen. 


 
8Für das Anerkennungsverfahren gelten die §§ 1313 ff BGB entsprechend. Die Folgen der 


Nicht-Anerkennung bestimmen sich nach § 1318 BGB. 


 


V. Änderung des Asylgesetzes (§ 26 Abs. 1 S. 2 ) 
 
1) Rechtslage 
 
Nach dem Asylgesetz erhalten Ehegatt(inn)en von Asylberechtigten und international Schutz-
berechtigten ebenfalls eine Anerkennung (§ 26 AsylG). Da diese Regelung an eine bestehende 
Ehe anknüpft, sind Personen, deren Ehe nicht anerkannt oder aufgeheben wurde, nicht erfasst. 
2) Änderungsvorschlag 
 
Die Regelung zum Familienasyl soll dahingehend ergänzt werden, dass auch „Ehegatten“ von 
Asylberechtigten und international Schutzberechtigten in die Anerkennung einbezogen werden, 
wenn die Ehe nach deutschen Recht wegen Minderjährigkeit im Zeitpunkt der Eheschließung 
unwirksam oder aufgehoben worden ist. 
 
3) Bewertung 
 
Die Regelung ist im Interesse der asylsuchenden Minderjährigen zu begrüßen. 
Rechtssystematisch ist sie allerdings schwierig, da der Rechtstatus an eine nach deutschem 
Recht nicht existierende Ehe anknüpft. Diese Akzessorietät wird auch in der Frage des Erlösch-
ens oder des Wiederrufs der Anerkennung deutlich. Nach § 73 Abs. 2b S. 5 E-Asylgesetz ginge 
die Anerkennung nach § 26 und damit auch das Aufenthaltsrecht verloren, wenn beim „Ehegat-
ten“ die Anerkennung widerrufen oder zurück genommen wird. Da die Ehe nach deutschem 
Recht nicht besteht, sollte in diesem Punkt auch keine Akzessorietät bestehen und die Aner-
kennung der minderjährig verheirateten Asylberechtigten oder international Schutzberechtigten 
unabhängig vom den Rechten des „Ehegatten“ fortbestehen. 
  







 


13 


 


 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 


  
VI. Änderung des Aufenthaltsgesetzes (neu § 31 Abs. 1a + Abs. 5) 
 
1) Rechtslage 
 
Nachziehende Ehegatt(inn)en erhalten nach § 30 AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis. Dieses 
Aufenthaltsrecht knüpft an eine bestehende Ehe an und setzt voraus, dass die Gatt(inn)en in 
Deutschland in ehelicher Gemeinschaft leben. Gem. § 31 AufenthG erhalten die nachgezoge-
nen Ehegatt(inn)en ein eigenständiges Aufenthaltsrecht, wenn es nach 3 Jahren ehelichem Zu-
sammenleben zur Aufhebung der Ehe (in der Regel durch Tod oder Scheidung kommt.  
 
a.2) Änderungsvorschlag neu § 31 Abs. 1a AufenthG 
 
Die Aufenthaltserlaubnis von Ehegatt(inn)en soll nach dem neuen § 31 Abs. 1a AufenthG als 
eigenständiges Aufenthaltsrecht um ein Jahr verlängert werden, wenn die Ehe nach deutschem 
Recht wegen Minderjährigkeit im Zeitpunkt der Eheschließung unwirksam oder aufgehoben 
worden ist. Das gilt unabhängig von dem ehelichen Zusammenleben in Deutschland. 
 
a.3) Bewertung 
 
Das Ziel dieser Regelung, dass die Unwirksamkeit oder Aufhebung einer Ehe nicht zu einem 
Verlust des einmal erteilten Aufenthaltsrechts führen soll, ist zu begrüßen.  
 
b.2) Änderungsvorschlag neu § 31 Abs. 5 AufenthG 
 
Wird eine Ehe nach deutschem Recht wegen Minderjährigkeit im Zeitpunkt der Eheschließung 
als unwirksam angesehen oder aufgehoben, erhält ein minderjähriger Ausländer eine Aufent-
haltserlaubnis bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres. Im Übrigen gelten die Regelungen 
nach § 31 AufenthG. 
 
b.3) Bewertung 
 
Die Regelung soll minderjährig Verheiratete, die noch keine Aufenthaltserlaubnis (zum Zweck 
des Ehegattennachzugs) erhalten haben, schützen. Dieser Schutz müsste aber auch denjeni-
gen zu Gute kommen, die minderjährig verheiratet als Volljährige die Ehe nicht bestätigen. § 31 
Abs. 5 AufenthG n.F. sollte daher nicht auf Minderjährige beschränkt werden. 
 
VII. Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
(§§ 129a, 132 neu FamFG) 
 


1) Rechtslage 


 


Eheaufhebungsverfahren nehmen bisher im allgemeinen Gerichtsalltag keine Sonderstellung 


ein und dauern je nach Gerichtspraxis entsprechend lange. Die Kostentragungspflicht obliegt 


grundsätzlich den Verfahrensbeteiligten. 


 


2) Änderungsvorschlag 


Verfahren der Eheaufhebung wegen Verstoß gegen Vorschriften der Ehemündigkeit unterlie-


gen nun einem besonderen Vorrang- und Beschleunigungsgebot (§§ 129a neu, 155 Abs. 1 
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FamFG). Minderjährige Ehegatten dürfen unabhängig davon, wer den Aufhebungsantrag stellt, 


nicht mit den Verfahrenskosten belastet werden. 


 


3) Bewertung 


 


Im Interesse des Kindeswohls ist über die Frage der Wirksamkeit der Ehe schnell zu entschei-


den. Die Kosten eines solchen Verfahrens belasten Minderjährige unverhältnismäßig. In der 


Regel haben Minderjährige auch keine finanziellen Rücklagen, um Verfahrenskosten zu bezah-


len. Der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholischer Frauen begrüßen daher 


das besondere Vorrang- und Beschleunigungsgebot und die Regelung der Kostentragung. 


 


VIII. Änderung des SGB VIII (neu § 42a Abs. 1 Satz 2) 
 


1) Rechtslage 


 


Nach § 42a Abs. 1 SGB VIII ist ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher 


vom Jugendamt vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete Einreise nach 


Deutschland festgestellt wird. Hieran schließt sich die Pflicht zur Inobhutnahme nach § 42 Abs. 


1 S. 1 Nr. 3 SGB VIII an, wenn sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im In-


land aufhalten. 


 


2) Änderungsvorschlag 


 


Der Entwurf sieht in einem neuen § 42a Abs. 1 S. 2 SGB VIII die Präzisierung vor, dass ein 


ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher grundsätzlich dann als unbegleitet zu 


betrachten ist, wenn seine Einreise nicht in Begleitung eines Personensorgeberechtigten oder 


Erziehungsberechtigten erfolgt, und stellt weiterhin klar, dass dies auch gilt, wenn das Kind o-


der der Jugendliche verheiratet ist. 


 


3) Bewertung 


 


Die Regelung dient der Klarstellung und soll das Kindeswohl und das Schutzbedürfnis sowohl 


lediger als auch verheirateter unbegleiteter Minderjähriger sicherstellen (s. Gesetzesbegrün-


dung S. 28). Sie ist insofern grundsätzlich zu begrüßen.  


Infolge dieser Regelung würde allerdings die Unterbringung von minderjährigem und volljähri-


gem Ehepartner getrennt erfolgen: die des minderjährigen Ehepartners in (vorläufiger) Obhut 


des Jugendamtes in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und die des volljährigen in 


der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Da bei der Prüfung des Kindeswohls nach § 42a Abs. 2 


SGB VIII eine eventuell bestehende Ehe nicht geprüft wird, würde die/der verheiratete Minder-


jährige demnach innerhalb eines Monats im Verfahren der bundesweiten Verteilung nach § 42b 


SGB VIII in ein anderes Bundesland als der volljährige Ehepartner verteilt werden können. Eine 


spätere Zusammenführung beider würde nach bisherigen Erfahrungen mit dem Verteilverfah-


ren sehr schwierig und langwierig werden.  
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Daher ist zunächst zu prüfen, ob die Bestätigung der Ehe und das Zusammenleben der Ehe-


partner dem Wohl des verheirateten Minderjährigen entspricht. Eine getrennte Verteilung ist 


dann auszuschließen. Dies wäre bspw. durch eine Ergänzung der Prüfkriterien zum Ausschluss 


einer Kindeswohlgefährdung im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42a Abs. 2 


SGB VIII umsetzbar. In Analogie zu § 42a Abs. 2 S. 1 Nummer 2 und 3 SGB VIII sollte als wei-


teres Prüfkriterium ergänzt werden, ob eine gemeinsame oder getrennte Unterbringung 


mit/vom Ehepartner dem Wohl des Minderjährigen im Einzelfall entspricht.  


 


Der Deutsche Caritasverband und der Sozialdienst Katholischer Frauen sehen in diesem Zu-


sammenhang darüber hinaus die dringende Notwendigkeit einer qualifizierten Vertretung und 


Beratung der verheirateten Minderjährigen über die Möglichkeiten und Rechtsfolgen der Aufhe-


bung bzw. Bestätigung einer nach ausländischem Recht geschlossenen Ehe. Mit der Aufhe-


bung der Ehe wird stark in die Lebensverhältnisse der Betroffenen eingegriffen. Es muss daher 


für eine adäquate Vertretung der Minderjährigen gesorgt werden und bereits bei der Inobhut-


nahme ein gesetzlicher Vormund bestellt werden. Eine umfassende Information und Beratung 


der verheirateten Minderjährigen ist notwendige Voraussetzung zu ihrer Meinungsbildung und 


zur Berücksichtigung des Kindeswillens gemäß Art. 12 UN-KRK. Der Beratungs- und Aufklä-


rungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe für verheiratete Minderjährige sollte verstärkt werden. 


Eine entsprechende Regelung würde die Umsetzung des Postulats auf Seite 28 der Gesetzes-


begründung sicherstellen: dass grundlegender Maßstab der Gesetzesänderung das Kindes-


wohl und das Schutzbedürfnis der ausländischen Kinder und Jugendlichen sind. 


 


Freiburg/Berlin, den 22.02.2017 


Deutscher Caritasverband e.V.   Sozialdienst Katholischer Frauen 


 


Dr. Georg Cremer     Renate Jachmann-Willmer 


Generalsekretär     Bundesgeschäftsführerin 
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Bernward Ostrop, Referent für Migration und Flüchtlinge, DCV (Berliner Büro), 


Tel. 030 284447-53, bernward.ostrop@caritas.de 


 


Sandra Schrader, Referentin für Kinderrechte, DCV (Freiburg), Referat Kinder, Jugend, Fami-


lie, Generationen, Tel. 0761 200-237, sandra.schrader@caritas.de 


 


Dr. Elke Tießler-Marenda, Referentin für Migrations- und Integrationspolitik und –recht, DCV 


(Freiburg), Tel. 0761 200-371 elke.tiessler-marenda@caritas.de 
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FORTSCHRITTE 


IM BEREICH DER 


MIGRATION 
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Bei der Bewältigung der 


Flüchtlingskrise haben wir Ansätze 


von Solidarität beobachten können. 


Ich bin überzeugt, dass wir noch 


sehr viel mehr Solidarität brauchen. 


Aber ich weiß auch, dass das nur 


freiwillig geht.  


Solidarität muss von Herzen 


kommen. Sie kann nicht erzwungen 


werden." 
 


Jean-Claude Juncker, Rede zur Lage der Union  
Europäisches Parlament, 14. September 2016 
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besseres Management 


unserer Außengrenzen 


 


Einrichtung von "Hotspots" 


in Griechenland und Italien 


 


Identifizierung und 


Registrierung jeder 


ankommenden Person 
1) Asylverfahren  
2) Rückführungs-/ 


Rückübernahmeverfahren 


 
 


die Präsenz der EU auf 


dem Meer verdreifacht, 


um Leben zu retten 


und Schmugglernetze 


zu zerschlagen 


DIE BEWÄHRUNGSPROBE FÜR UNSERE GENERATION  


ERFORDERT EINE EUROPÄISCHE ANTWORT  


AUSSERHALB DER EU 


Umsiedlung von 


Flüchtlingen 


in andere EU-  


Mitgliedstaaten  


 


Vereinfachung und 


Harmonisierung 


unseres 


Asylsystems 


AN DEN GRENZEN DER EU INNERHALB DER EU 


Unterstützung von 


Flüchtlingen weltweit 


 


Neuansiedlung von 


Flüchtlingen in der 


EU 


 


Bekämpfung der 


Ursachen der 


irregulären Migration 


gemeinsam mit den 


Herkunfts- und 


Transitländern  
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Die europäische Grenz- und 


Küstenwache ist ein Symbol für 


die Europäische Union. Ein 


Symbol dafür, was ein geeintes 


Europa bewirken kann. Wir sind 


heute besser ausgerüstet als 


vorher, um die Migrations- und 


Sicherheitsprobleme zu 


bewältigen." 


Dimitris Avramopoulos, 6. Oktober 2016 







5    #MigrationEU 


DELIVERING ON MIGRATION 


Europäische  
Grenz- und 


 Küstenwache 


vorgeschlagen, 


beschlossen 


und bereits im 


Einsatz  


Stärkung  
des Schengener 


Grenzkodexes 


- 


Einreise-


Ausreise-System 


Ohne 


Schengen: 


5-18 Mrd. EUR 


zusätzliche 
jährliche Kosten 


für die Wirtschaft 


der EU 


Gemeinsame 


Anstrengungen, 


um die Zahl der  


Rückführungen 
und 


Rückübernahmen 


zu erhöhen 


STÄRKUNG UNSERER AUSSENGRENZEN UND  


GRÖSSERE EFFIZIENZ UNSERER RÜCKFÜHRUNGSPOLITIK 


Schengen-Raum 
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UNTERSTÜTZUNG DER LÄNDER ENTLANG DER BALKAN-ROUTE 


 Von der Europäischen Kommission 


einberufenes Treffen der Staats- und 


Regierungschefs als Reaktion auf den 


Migrationsdruck  


 


 Einleitung des EU-


Katastrophenschutzverfahrens durch 


Serbien, Slowenien, Kroatien und 


Griechenland - materielle 


Unterstützung durch andere Länder 


wie Bereitstellung von 


Personalressourcen, Unterkünften, 


Verkehrsmitteln, und medizinischer 


Ausrüstung   


 


 21,74 Mio. EUR an humanitärer Hilfe 


der EU zur Unterstützung von 


Flüchtlingen und Migranten im 


Westbalkan 


Treffen der Staats- 


und Regierungschefs 


der Länder entlang 


der WESTBALKAN- 


ROUTE 
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IT 


EL 


BG 


Hotspots 


Hotspots 


FINANZIELLE UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN  


BEI DER BEWÄLTIGUNG DES MIGRATIONSPROBLEMS  


7 Mrd. EUR 
(2014-2020) 


Soforthilfe 


23,5 Mio. EUR seit 2014 


592,6 Mio. EUR 2014-2020 


Soforthilfe 


160 Mio. EUR  


91 Mio. EUR 2014-2020 


Soforthilfe 


509 Mio. EUR 2014-2020 


353 Mio. EUR seit 2015 


Umsiedlung 


von Flüchtlingen in 


andere  
EU-Mitgliedstaaten  
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RETTUNG VON MENSCHENLEBEN UND ZERSCHLAGUNG VON SCHMUGGLERNETZEN  


9 von 10 Flüchtlingen und Migranten  


haben organisierte kriminelle  


Menschenhändler bezahlt 


2015 haben Menschenhändlernetze mehr 


als 4 Mrd. EUR mit der Ausbeutung 


der in Griechenland und Italien 


ankommenden Millionen von Migranten 


verdient 


8    #MigrationEU 


Wir haben Menschenleben gerettet: 


mehr als 400 000 Menschen 
wurden 2015-2016 aus Seenot gerettet  


Maßnahmen auf See  


zur Zerschlagung des  
Geschäftsmodells  


der Menschenhändler  


Frontex 


Gemeinsame 


Operationen + 


EUNAVFOR MED 


Operation Sophia  
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2014 


6 


2015 


8 


2016 


>1800 


           


Von Griechenland in die 


Türkei rückgeführte  
irreguläre Migranten 


Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 


2,2 Mrd. EUR von 3 Mrd. EUR, die bereits 


mobilisiert sind, zur Verbesserung der 


Bedingungen für die Flüchtlinge: 


Gesundheitsversorgung und Bildung, sozio-


ökonomische Unterstützung und humanitäre 


Unterstützung  


Für jeden von den griechischen Inseln in die Türkei rückgeführten 


Syrer wird ein anderer Syrer aus der Türkei in der EU angesiedelt  


Seit Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens ist die 


Zahl der täglichen Grenzübertritte von 10 000 an 


einem einzigen Tag im Oktober 2015 auf 


durchschnittlich 100 pro Tag gesunken  


2,2 Mrd. EUR 
bereits mobilisiert 


von Griechenland 
rückgeführte  


irreguläre Migranten 


Neuansiedlung der 
syrischen Flüchtlinge  


Europa 


Türkei 


SCHAFFUNG SICHERER UND LEGALER WEGE FÜR ASYLBEWERBER 


>1800 


0,8 Mrd.  


 EUR 
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Vereinfachung, 


Präzisierung 


und Verkürzung 


der 


Asylverfahren 


Wir brauchen eine europäische 


Asylpolitik, die humaner, fairer, 


kohärenter und effizienter ist  


Festlegung 


einheitlicher 


Standards für den 


Schutz der 


Asylbewerber 


Unterschiedliche Asylverfahren 


fördern Sekundärbewegungen 


und Asylshopping 


Harmonisierung 


der 


Aufnahmebedin-


gungen 


Die Europäische Kommission unterbreitet Vorschläge zur:  


Umgestaltung des 


Europäischen 


Unterstützungsbüros 


für Asylfragen in eine 


echte Europäische 


Asylagentur 


STÄRKUNG DES GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN ASYLSYSTEMS  


Überarbeitung 


des Systems der 


Fingerabdruck-


Datenbank  
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EINRICHTUNG EINES NEUEN HILFSINSTRUMENTS  


FÜR SOFORTHILFE INNERHALB DER EU 


WAS 


 
Direkte humanitäre 


Unterstützung in EU-


Mitgliedstaaten 


 


• Um in außergewöhnlichen Krisenfällen oder bei Katastrophen mit 


schwerwiegenden humanitären Auswirkungen reagieren zu können  


• Um die Lücke an EU-Instrumenten für Soforthilfe innerhalb von Europa zu 


schließen  


• Finanzmittel in 


Höhe von 


700 Mio. EUR  


für 2016-2018 


• Erste Priorität - 


Griechenland 


198 Mio. EUR  


im Jahr 2016 


WARUM 


WIE 


EINRICHTUNG EINES NEUEN INSTRUMENTS  


FÜR SOFORTHILFE INNERHALB DER EU 
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Wir schlagen einen neuen Ansatz 


für starke Partnerschaften mit den 


wichtigsten Ländern vor. Unser Ziel 


ist es, die Länder zu unterstützen, 


die viele Menschen aufgenommen 


haben, und das Wachstum in 


unseren Partnerländern zu fördern. 


Wir sind bereit, die finanzielle und 


operative Hilfe aufzustocken und in 


die langfristige wirtschaftliche und 


soziale Entwicklung, in Sicherheit, 


Rechtsstaatlichkeit und 


Menschenrechte zu investieren, um 


die Lebensbedingungen der 


Menschen zu verbessern und die 


Migrationsursachen zu bekämpfen." 
 


Federica Mogherini, 7. Juni 2016 Frans Timmermans, 7. Juni 2016 


Wenn wir dem unerträglichen 


Sterben im Mittelmeer ein Ende 


setzen und Ordnung in die 


Migrationsströme bringen wollen, 


müssen wir die Art und Weise, 


wie die EU und ihre 


Mitgliedstaaten ihre Anstrengung 


bündeln und mit Drittstaaten 


zusammenarbeiten, neu 


überdenken." 
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• Nahrungsmittelhilfe, 


Gesundheitsversorgung 


• Schutz-, Bildungs- und 


Notfalldienste 


• Zugang zu sauberem 


Trinkwasser und sanitärer 


Grundversorgung für  


2 Millionen Menschen 


• Nahrungsmittel für  


850 000 Menschen 


• Unterkünfte für  


1 Million Menschen 


• Schutzprogramme für  


2 Millionen Kinder 


EU-UNTERSTÜTZUNG FÜR SYRISCHE FLÜCHTLINGE  


IN SYRIEN UND IN AUFNAHMEGEMEINSCHAFTEN 
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Die EU ist mit 6,8 Mrd. EUR ein führender Geldgeber in Bezug auf die Syrien-Krise  


• Humanitäre Hilfe der EU für 665 000 Menschen 


• Unterkünfte für 152 000 syrische Flüchtlinge 


• Humanitäre Hilfe der EU für  


350 000 syrische Flüchtlinge 
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BEREITSTELLUNG HUMANITÄRER HILFE WELTWEIT  


Weltweit mussten 


65 Millionen  
Menschen aufgrund von Konflikten 


und Gewalt ihre Heimat verlassen 


 


85 % leben in  


Entwicklungsländern  


21,3 Millionen  
Flüchtlinge 


40,8 Millionen   
Binnenvertriebene 


1,8 Millionen  
Asylbewerber 


Die EU stellt jährlich mehr als  


1 Mrd. EUR bereit,  


um Flüchtlingen zu helfen 


Die EU und ihre  
Mitgliedstaaten sind  


die weltweit größten Geber:  


68 Mrd. EUR für offizielle  


Entwicklungshilfe 


im Jahr 2015 
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STÄRKUNG DER ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN AFRIKANISCHEN PARTNERN  


UND BEKÄMPFUNG DER MIGRATIONSURSACHEN 


Migrations- 


partner-


schaften 


Maßgeschneiderte 


Ansätze für jedes 


Land 


Förderung von 


Investitionen 


in Afrika und in 


den Nachbar-


ländern 


Bekämpfung 


der Ursachen 


der irregulären 


Migration 


Mehr 


Rückführungen 


und Rücküber-


nahmen 


Rettung von 


Menschenleben auf 


See und 


Zerschlagung der 


Menschenhändler-


netze 







16    #MigrationEU 


DELIVERING ON MIGRATION 


FÖRDERUNG EINER NEUEN EUROPÄISCHEN POLITIK FÜR LEGALE MIGRATION  


2012 2013 2014 2015 


3664 


12 964 
13 865 


16 838 


In den EU-Mitgliedstaaten  


ausgestellte Blue Card- 


Arbeitsgenehmigungen 


Familienzu- 


sammenführung 
Arbeiten 


Zu Studien-,  


Forschungs- 


oder 


Fortbildungs


zwecken 


Wie können Migranten legal in die EU einreisen?  


Hochqualifizierten-Richtlinie der EU (Blue Card-Richtlinie) 


Richtlinie über Saisonarbeitnehmer  


Richtlinie über konzernintern entsandte Arbeitnehmer  


Richtlinie über eine kombinierte Aufenthalts- und 


Arbeitserlaubnis  
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NÄCHSTE SCHRITTE 


Rasche Inbetriebnahme der europäischen Grenz- und Küstenwache  


 


Umsetzung der EU-Türkei-Vereinbarung - rasche und 


uneingeschränkte Reaktion auf Aufrufe zur Bereitstellung von 


Ressourcen durch die europäische Grenz- und Küstenwache und das 


Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen zur Unterstützung 


Griechenlands. Dazu gehören:  


• Schutz unbegleiteter Minderjähriger 


• beschleunigte Rückführungen von Griechenland in die Türkei 


• weitere Neuansiedlung von Flüchtlingen aus der Türkei in der EU  


 


Rasche Annahme der Kommissionsvorschläge zur Reform des 


Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, einschließlich der 


Reform des Dublin-Verfahrens, durch die Gesetzgebungsorgane   


 


Umsetzung des neuen Migrationspartnerschaftsrahmens mit 


Drittstaaten 


 


Rasche Verabschiedung eines neuen Neuansiedlungsrahmens durch 


die Gesetzgebungsorgane  
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